
 

Beratungsergebnis:  

 

einstimmig 

mit  

Stimmenmehrheit 

Anzahl 

JA 

Anzahl 

NEIN 

Anzahl 

Enthaltungen 

Laut 

Beschlussvorschlag 

Abweichender 

Beschlussvorschlag 

□ □    □ □ 
  Seite 1 von 3 

Gemeinde Iffezheim - Beschlussvorlage 

 

TOP:   1.4 

Vorlage Nr.:   901/2018 

Aktenzeichen: 020.05L 

Fachbereich:  Hauptamt 

Vorlage vom:  16.10.2018 

 

Beratungsfolge Termin  

Gemeinderat 29.10.2018  

 

 

Gegenstand der Vorlage 

Zusammensetzung des Gemeinderates nach § 25 Gemeindeordnung (Gemo); 

Änderung der Hauptsatzung zur Festlegung der Anzahl der Sitze im 

Gemeinderat 

 

 

Beschlussvorsachlag: 

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 25 Abs. 2 GemO, dass für die Kommunalwahl 

2019 die nächstniedrigere Gemeindegrößengruppe für die Anzahl der Mitglieder des 

Gemeinderates gilt und die Hauptsatzung in § 3 entsprechend angepasst bzw. geän-

dert wird. 

 

§ 3 der Hauptsatzung wird mit folgendem Inhalt geändert: 

 

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den ehrenamt-

lichen Mitgliedern (Gemeinderäte). Für die Zahl der Gemeinderäte ist die nächstniedri-

gere Gemeindegrößengruppe maßgebend. 
 

 

Sachverhalt: 

Die bevorstehende Kommunalwahl im Jahr 2019 findet am Sonntag, 26. Mai 2019 statt. Um 

Planungssicherheit zu haben, sollte deshalb rechtzeitig vorher entschieden werden, wie groß 

der Gemeinderat zur nächsten Kommunalwahl sein soll. 
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Für die Feststellung der maßgeblichen Einwohnerzahl der Gemeinde für diese Kommunal-

wahl ist nach § 57 Abs. 1 KomWG das auf den 30. September 2017 amtlich fortgeschriebene 

Ergebnis des Statistischen Landesamtes maßgebend. 

 

Die maßgebliche Einwohnerzahl wurde mit Bevölkerungsfortschreibung zum 30. September 

2017 auf 5.164 Einwohner festgestellt. Damit ist die 5.000 Einwohner-Marke in Iffezheim 

überschritten. 

 
Gemäß § 25 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) beträgt die Zahl der 

Gemeinderäte 

- in Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern, 

aber nicht mehr als 5.000 Einwohnern   14 

- in Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern, 

aber nicht mehr als 10.000 Einwohnern   18 

 

Änderungen der für die Zusammensetzung des Gemeinderates maßgebenden Einwohner-

zahl sind gemäß § 25 Abs. 3 GemO erst bei der nächsten regelmäßigen Wahl zu berücksich-

tigen. 

 

Wie oben beschrieben liegt die Einwohnerzahl  der Gemeinde Iffezheim nunmehr sehr knapp 

über der Grenze zur nächsthöheren Gemeindegrößengruppe, weshalb sich die Sitzzahl des 

Gemeinderates der Gemeinde Iffezheim bei der nächsten Kommunalwahl 2019 auf 18 Sitze 

(Gemeinderäte) erhöhen würde. 

 

Gemäß § 25 Abs. 2 GemO kann durch die Hauptsatzung jedoch bestimmt werden, dass für 

die Zahl der Gemeinderäte die nächstniedrigere Gemeindegrößengruppe maßgebend ist. In 

diesem Fall würde die Anzahl der Gemeinderäte bei 14 verbleiben. 

 

In die Abwägung der verschiedenen Aspekte sollten zweckmäßigerweise aus Sicht der Ver-

waltung folgende Gesichtspunkte in die Beschlussfassung miteinbezogen werden: 

 

 Wie oben beschrieben, liegt die für die Zahl der Gemeinderäte maßgebliche Einwohner-

zahl nur sehr knapp über der entsprechenden Grenze;  

 Bei Beibehaltung der nächstniedrigeren Anzahl der Gemeinderäte (wie bisher) bleibt das 

Ratsgremium überschaubarer und ein effektiveres Arbeiten im Gemeinderat wird ermög-

licht; 
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 Bei Erhöhung der Anzahl der Gemeinderäte hätte dies auch Auswirkungen auf die Be-

setzung der beschließenden und beratenden Ausschüsse mit jeweiliger Stellvertreterre-

gelung; 

 Die räumlichen Konsequenzen können in diesem Zusammenhang auch nicht gänzlich 

außer Betracht gelassen werden. Das Abhalten von Sitzungen im Ratssaal würde er-

schwert. Diesbezüglich müsste u.a. der Sitzungssaal entsprechend umstrukturiert bzw. 

neu möbliert und mit zusätzlichen Sitzungsmöbeln ausgestattet werden; 

 Auch die Kosten für die Mandatsausübung würden steigen; 

 Im Hinblick auf eventuell mögliche Schwierigkeiten der Wahlvorschlagsträger bei der 

Kandidatenaufstellung bzw. der Suche nach Kandidaten hat sich die aktuelle Zahl der 

Gemeinderäte (14) bewährt; 

 

Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, von der Möglichkeit des § 25 Abs. 2 

GemO Gebrauch zu machen und im Rahmen der Hauptsatzung zu bestimmen, dass für die 

Zahl der Gemeinderäte die nächstniedrigere Gemeindegrößengruppe maßgebend ist. In 

diesem Fall würde somit die Anzahl der Gemeinderäte wie bisher bei 14 verbleiben. 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

Entwurf der Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Iffezheim 
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